
Beitrags- und Gebührenordnung des TC R.C. Sport e.V. Leipzig 
(gültig ab 1.1.2026)

Beitrags
-klasse

Mitglieder Mitglieds-
beitrag

Arbeitsstunden-
Vorauszahlung

Aufnahme- 
gebühr

1 Kinder/Jugendliche 
bis 14 Jahre

60,00 € Keine Keine

2 Jugendliche 
15-18 Jahre

90,00 € 8 Stunden/ 
120,00 €

Keine

3 Junge Erwachsene 
19-25 Jahre

150,00 € 8 Stunden/ 
120,00 €

Keine

4 Erwachsene 
26-65 Jahre

250,00 € 8 Stunden/ 
120,00 €

30,00 €

5 Seniorinnen/Senioren 
ab 66 Jahren

200,00 € Bis 70 Jahre 
8 Stunden/ 
120,00 €

30,00 €

6 Leistungsspielerinnen/
Leistungsspieler

Keine *2 8 Stunden/ 
120,00 €

Keine

7 Passive Mitglieder/ 
Mitglieder mit 
Zweitspielrecht *3

100,00 € Keine Keine

Im Mitgliedsbeitrag sind die Sportversicherung des Landessportbundes Sachsen und die 
Pflichtmitgliedsbeiträge an die übergeordneten Verbände enthalten. 

Es gilt immer das Lebensalter, welches im Kalenderjahr erreicht wird. 

*2) Leistungsspieler sind Spieler oder Spielerinnen, die aufgrund Ihrer besonderen 
Qualifikation für den Verein oder für eine Mannschaft eine außerordentliche Leistung 
erbringen. Die Kriterien für diese Qualifikation legt jeweils der Vorstand für ein Jahr fest. 
Spieler die in dieser Kategorie spielen wollen, werden ausschließlich vom Vorstand 
ausgewählt. 

*3) Das Zweitspielrecht ist auf 1 Jahr begrenzt und muss jährlich neu beantragt werden. 

Die Miete für einen Schrank beträgt 30,00 € jährlich. 

Aufnahmegebühr, Mitgliedsbeitrag und Arbeitsstundenvorauszahlung werden gemäß 
Satzung per Lastschrift bis zum 1.4. des Jahres eingezogen. Abbuchungen sind nur vom 
Girokonto möglich. Geleistete Arbeitsstunden werden im nächsten Jahr verrechnet bzw. 
zurückgezahlt. 
Bei Beginn der Mitgliedschaft ab dem 1.7. des Jahres sind die volle Aufnahmegebühr, 
jedoch nur der halbe Mitgliedsbeitrag und die halbe Arbeitsstundenvorauszahlung fällig. 
Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand Sonderregelungen im Interesse des 
Vereins zu beschließen. Die Arbeitsstunden können nur persönlich erbracht werden. 

Bei Zahlungsrückständen, Mahnungen, Rücklastschrift oder Verlust der Mitgliedskarte wird
eine Gebühr von 10,00 € erhoben. 


